
Am Gericht

«The gtho tsen s»R
Die jüngste Prozessrunde im Fall von Wilson A. bringt das er-
wartete Ergebnis: die Bestätigung des Freispruchs für den drit-
ten angeklagten Polizisten. Racial ProTling sei nicht Vhema 
dieses ,erfahrensZ betonen die Oürcher ?berrichter. WirklichS
Von Brigitte Hürlimann, 21.02.2024

Racial Profiling bezeichnet alle Polizeimassnahmen, die dazu führen, dass 
Personengruppen willkürlich oder unverhältnismässig behandelt werden, weil 
sie ethnisch-kulturell, religiös oder aufgrund ihrer Herkunft oder Hautfarbe als 
‹fremd› wahrgenommen werden oder als nicht gleichberechtigt gelten.

Mo deTniert die Allianz gegen Racial ProTling die strukturelle und institu-
tionelle Diskriminierung von Henschen.

 1umanrights.ch ergänzt:

Diese Praxis ist in vielen Ländern, darunter auch in der Schweiz, weitverbreitet 
und wird von Menschenrechtsorganisationen als menschenrechtswidrig kriti-
siert. Die Praxis des Racial Profilings kann zu psychischen Schäden bei den 
Betroffenen führen. So können sie sich gedemütigt, verunsichert und bedroht 
fühlen. In einigen Fällen kann Racial Profiling sogar zur Gefahr für die Betrof-
fenen werden.

Beide ?rganisationen verfolgen seit bald 5J 2ahren den Fall von Wilson-
 A.Z der im ?ktober 099N zusammen mit einem Freund in Oürich in eine 
Personenkontrolle gerietZ die ausartete. Der heute J9-jährige Wilson A. 
stammt aus Uigeria. –nd er sagtZ der Einsatz der drei Mtadtpolizisten sei 
nicht nur unverhältnismässigZ brutal und gewalttätig gewesen G sondern 
aus rein rassistischen 4ründen erfolgt. Bis heute will ihm das kein 4ericht 
abnehmen.

Wilson A. sagt nach der –rteilsverkündung von letzter Woche: «The gtho 
tsen s.»a

Ort: ?bergerichtZ Oürich
Zeit: 5J. Februar 0908Z 59 –hr
Fall-Nr.: MB5L9888
Thema: 4efährdung des KebensZ Amtsmissbrauch

2aZ dieser Entscheid kommt erwartungsgemäss. –nd doch ist die Ionster-
nation gross im 4erichtssaalZ in den vollgefüllten Ouschauerreihen. Der 
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4erichtsvorsitzende Mtefan ,olken fordert zum wiederholten Hale Ruhe 
und ?rdnung ein. Monst lasse er den Maal räumen.

Das Polizeiaufgebot an diesem Mtrafprozess ist beeindruckend. Hehrere 
Iastenwagen rund ums Oürcher ?bergericht markieren schon Mtunden 
vor ,erhandlungsbeginn Präsenz. öm 4ebäude drinnen: bewa;nete –nifor-
mierteZ die jede Besucherin und deren Vaschen vor dem Einlass kontrol-
lieren und während des Prozesses das 4eschehen im Maal scharf im Auge 
behalten.

Han  k3nnte  meinenZ  hier  stehe  ein  HaTa-Hitglied  vor  4erichtZ  ein 
Hehrfachm3rder oder sonst eine überaus gefährliche und gewalttätige Per-
son. Aber neinZ es ist ein Oürcher MtadtpolizistZ der sich als Beschuldigter 
verantworten muss. Die polizeiliche Aufmerksamkeit gilt nicht ihmZ son-
dern der anderen Meite. 2enen –nterstützerinnen und ProzessbeobachternZ 
die gekommen sindZ um zu h3renZ wie das Berufungsgericht den Fall von 
Wilson A. beurteilen wird. Ueben ihnen hat ein gutes Dutzend Hedien-
vertreter aus der ganzen Mchweiz Platz genommen.

Mie alle h3ren in den frühen AbendstundenZ was sich seit bald 5J 2ah-
ren abzeichnet. Der ,ersion des schwarzen HannesZ der als 4eschädigter 
und Privatkläger auyrittZ wird nicht geglaubtZ dafür jener der drei Mtadt-
polizisten. Owei von ihnen mussten nicht mehr vor ?bergericht antrabenQ 
ihre FreisprücheZ gefällt im April 095L vom Bezirksgericht OürichZ sind 
rechtskräyig geworden. Wilson A. und sein Anwalt haben nur den Frei-
spruch des Einsatzleiters nicht akzeptiert und an die nächste önstanz gezo-
gen.

Nur die schwarzen Männer im Tram kontrolliert
Damals war es noch Bruno MteinerZ der Wilson A. vertrat und vor dem Be-
zirksgericht acht Mtunden lang plädierteZ bis ihm der vorsitzende Richter 
das Wort entzog. öm Härz 090( ist Mteiner gestorben. Meither ist Daniel Wal-
der Rechtsvertreter des Privatklägers. ,or ?bergericht wird ihm eine zwei-
stündige Redezeit zugestanden.

Walder schildert die Polizeikontrolle vom ?ktober 099NZ kurz vor ein –hr 
morgensZ im VramZ beim Oürcher Bahnhof Wiedikon. Ein Polizeifahrzeug 
hatte das Vram zuvor gekreuzt und der Einsatzleiter zwei schwarze Hänner 
gesehenZ die dort drinsassen. Er wies seine –ntergebenen anZ ins Vram zu 
steigenZ um die Hänner zu kontrollieren. Einer von ihnenZ Wilson A.Z habe 
einer polizeilich gesuchten Person geglichenZ wird der Einsatzleiter später 
zu Protokoll geben.

Die beiden Hänner sind .so mudneW über die IontrolleQ sie erwähnenZ dass 
wieder einmal nur die schwarzenZ nicht aber die weissen Passagiere dran-
kämenZ und ziehen nicht subito ihre Ausweise aus den Vaschen. Mie steigen 
aber bei der nächsten 1altestelle ausZ wie angewiesen G und dann eska-
lierts. Die Polizei setzt Pfe;erspra) einZ schlägt mit Fäusten und Mt3cken 
auf Wilson A. ein. Mein Begleiter schreit:

«il,ns.y ohew kl,, Cl,, wsd»a

Wilson A. wird ruppig zu Boden gebrachtZ gefesselt und auf den Posten 
geführt. Ein Arzt untersucht ihn dort auf Drogen und Alkohol und Tndet 
nichts. Einem zweiten Arzt fällt der rasende Puls des Festgenommenen aufZ 
er lässt ihn ins –niversitätsspital bringen. Dort werden unter anderem fol-
gende ,erletzungen dokumentiert:
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G «uetschungen und Prellungen an 1alsZ Uacken und Iiefer »sollen zum 
Veil durch Würgen entstanden seinZ doch das Würgen wird bestrittenÜ

G Bruch des Inochenfortsatzes am 0. Kendenwirbelk3rper

G ?berschenkelzerrung

G Heniskusriss

G Mchürfungen und Prellungen an den Inien

G «uetschungen an den 1andgelenken

G Augenentzündung »wegen des Pfe;erspra)sÜ

G –nterblutung im linken Auge »einer der Polizisten drückte mit dem Fin-
ger ins Auge von Wilson A.Z was er auch zugibtÜ

G Mchwellungen im –nterbauch

G Mchwellungen und Blutergüsse im Bereich des Brustbeins und des De-
Tbrillators

Keiner hat etwas Unerlaubtes gesehen
Die zwei Polizisten und die Polizistin bleiben unverletzt. Mie halten ihre 
,ersion des 4eschehens kurz nach der Iontrolle in xWahrnehmungs-
berichtenq fest. Diese fallen einheitlich aus. Ieiner beschuldigt einen Iol-
legenZ unverhältnismässig gehandelt zu haben. Ieine hat etwas –nerlaub-
tes gesehenZ sicher kein Würgen.

Molch übereinstimmende Aussagen sind nichts Aussergew3hnliches bei 
,erfahren gegen Polizisten. Cber die psr pd,odfeZ den IorpsgeistZ den psWe 
sS cl,e. e oder die mangelhaye Fehlerkultur innerhalb der Polizei sind 
schon ganze Bücher verfasst worden. –nter Rechtsanwältinnen kursiert 
das BonmotZ es gehe eher ein Iamel durchs Uadel3hrZ als dass ein Polizist 
verurteilt werde.

Der ,erteidiger des EinsatzleitersZ Vhomas MprengerZ braucht vor ?ber-
gericht nur wenige HinutenZ um darzulegenZ warum sein Handant frei-
zusprechen sei. xDer ,ertreter des Privatklägers plädiert ausserhalb der 
Aktenrealität und macht Ausführungen zu einem ,orfallZ den es so nie gab. 
Wilson A. musste verhayet werdenZ weil er sich so fürchterlich über die 
Iontrolle aufregteZ in Rage geriet und unbändig reagierte. Er war zu keinem 
Oeitpunkt das ?pfer von rassistischer Polizeigewalt.q

Dieser Au;assung stimmt das dreik3pTge 4erichtsgremium zu. Es bestätigt 
den vorinstanzlichen Entscheid und spricht den Einsatzleiter frei.

Wilson A. habe widersprüchlich ausgesagtZ so Mtefan ,olken bei der münd-
lichen –rteilsbegründung. Mein FreundZ der ebenfalls bei der Iontrolle an-
wesend warZ bestätige die ,orwürfe nicht G es geht vor allem darumZ ob 
der Einsatzleiter sein ?pfer von hinten gewürgt und damit in eine lebens-
bedrohliche Mituation gebracht hat. Wilson A. war kurz vor der Personen-
kontrolle einem herzmedizinischen Eingri; unterzogen worden und trug 
einen implantierten DeTbrillator.

Er habe die drei Polizisten darauf aufmerksam gemachtZ dass er herzkrank 
seiZ sagt er.

Mtimmt nichtZ sagt der Einsatzleiter.

Das ?bergericht glaubt den Polizisten. Auch wenn alle drei komplett die 
Aussage verweigert hättenZ so ,olkenZ wäre es zu Freisprüchen gekommen: 
xDas Beweisergebnis ist klar und zwingend.q
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–nd einmal mehr: Racial ProTling sei nicht ProzessthemaZ das werde den 
Polizisten nicht vorgeworfenZ das stehe so nicht in der AnklageschriyZ und 
an diese Anklageschriy sei das 4ericht gebunden.

Allzu viel ist nicht nachvollziehbar
Die Iru  an diesem Fall ist: Es hätte von Anfang an anders kommen k3n-
nenZ kommen müssen. Allzu viel ist schiefgelaufen G oder schlicht nicht 
nachvollziehbar.

Dabei müssten doch die Beh3rden das allergr3sste önteresse daran habenZ 
einen ,orfall wie diesen akribisch zu untersuchenQ sei esZ um die Beschuldi-
gungen zu widerlegen oder andernfalls um Kehren und Ionse uenzen für 
die Oukuny zu ziehen. Mich zu entschuldigen. Wiedergutmachung zu lei-
sten. –nd in erster Kinie um aufzuzeigenZ dass ,orwürfe wegen Racial Pro-
Tlings und überbordender Polizeigewalt ernst genommenZ seri3s abgeklärt 
werden.

Denn was kaum jemand bestreitet: 

Uichtweisse Henschen werden deutlich häuTger kontrolliert als weisseZ 
auch in der Mtadt Oürich. Das ist für die Betro;enen demütigend und be-
lastend.

Mtändiges Iontrolliert- und ,erdächtigtwerden geh3rt zu ihrem AlltagQ 
egalZ wie lange sie schon in der Mchweiz lebenZ egalZ wo sie sich au altenZ 
wie sie gekleidet sindZ wie unau;ällig sie sich benehmen. Diese ,orbela-
stung muss den Polizistinnen bekannt sein G und sie haben ihr ,erhal-
ten entsprechend anzupassen. Mprich: Auch wenn sie einen konkreten und 
begründeten ,erdacht habenZ der zur Iontrolle einer nichtweissen Person 
führtZ ist ein behutsames und respektvolles ,orgehen angezeigt.

Wegen der Diskriminierungserfahrung der kontrollierten Person.

–nd sie k3nnte ja unschuldig sein. Wie das bei Wilson A. der Fall war.

Der Einsatzleiter gab zwar in der –ntersuchung anZ er habe nach einem po-
lizeilich ausgeschriebenen dunkelhäutigen Hann gesucht. Aber macht das 
jeden Mchwarzen in der Mtadt Oürich verdächtigS Auch einenZ der friedlich 
mit seinem Iollegen im Vram sitzt und einfach nur nach 1ause fahren willS

Die Iontrolle beim Bahnhof Wiedikon lief aus dem RuderZ so viel ist klar. 
Doch die strafrechtliche AufarbeitungZ die darau in erfolgteZ hinterlässt 
nicht den EindruckZ es sei darum gegangenZ den ,orfall klären zu wollen.

Keine Lust, den Fall vor ein Gericht zu bringen
Mo wurde beispielsweise nie überprüyZ ob der Einsatzleiter vor der besagten 
Iontrolle im ?ktober 099N das Fahndungsbild eines gesuchten schwarzen 
Hannes gesehen hatte G oder ob das Argument erst später nachgeschoben 
wurdeZ um die Aktion zu legitimieren. Ausserdem wurde kein 4utachten zu 
den ,erletzungen von Wilson A. in Auyrag gegeben. Also nicht von einer 
E pertin geklärtZ wie diese entstanden sind G und ob der herzkranke Hann 
in Kebensgefahr schwebte.

Mtaatsanwältin hristine Braunschweig wollte den Fall zweimal einstel-
len und damit verhindernZ dass es überhaupt zur gerichtlichen Beurtei-
lung kommt. Als sie dennoch Anklage erheben mussteZ zuletzt auf Anwei-
sung des BundesgerichtsZ verlangte sie vor dem Bezirksgericht Freisprü-
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che für die drei Polizisten. Der Begri; des Racial ProTlings kommt in ih-
rer Anklageschriy nicht vor. Ausstandsbegehren gegen die Mtaatsanwältin 
waren chancenlos.

Der Fall Wilson A.Z sagt Rechtsanwalt Daniel WalderZ betre;e fundamen-
tale 4rundsätze. Doch es sei jegliche Anstrengung unternommen wordenZ 
xdie WahrheitsTndung zu unterbindenq. Der Mtaat sei den ,orwürfen nur 
mangelhay nachgegangenQ von einer e;ektiven und unabhängigen Mtraf-
untersuchung k3nne nicht die Rede sein. Das verletze die Europäische 
Henschenrechtskonvention.

Wie geht es nun weiterS

Die Allianz gegen Racial ProTling kündigt nach dem obergerichtlichen Ent-
scheid anZ der Fall müsse vor Bundesgericht gezogen werden. –nd not-
falls auch noch vor den Europäischen 4erichtshof für Henschenrechte in 
Mtrassburg.

Ein Urteil aus Strassburg gegen die Schweiz – mit Signalwirkung

Die  Schweiz  ist  am  Dienstag  wegen  mehrfacher  Verletzung  der 
Menschenrechtskonvention (EMRK) gerügt worden. In einem einstimmig 
gefällten Entscheid konstatiert der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR) eine diskriminierende Polizeikontrolle – und dass es dem Be-
troffenen verwehrt wurde, wirksam Beschwerde zu erheben.

Konkret geht es um eine Personenkontrolle im Zürcher Hauptbahnhof, die 
im Februar 2015 stattfand. Der Bibliothekar Mohamed Wa Baile war auf dem 
Weg zu seinem Arbeitsplatz an der ETH Zürich, als er von der Polizei aus der 
Pendlermasse gepickt und aufgefordert wurde, seinen Ausweis zu zeigen. 
Wa Baile weigerte sich, erkundigte sich nach dem Grund für die Kontrolle 
und äusserte die Vermutung, es liege einzig an seiner Hautfarbe. Die Poli-
zei durchsuchte an Ort und Stelle seine Effekten, fand einen Ausweis und 
liess den Mann wieder gehen. Wa Bailes Weigerung führte jedoch zu einem 
Strafbefehl wegen Nichtbefolgens einer polizeilichen Anordnung – und zu 
einer Busse von 100 Franken.

Die Verurteilung wurde zuletzt auch vom Bundesgericht bestätigt. Keines 
der Strafgerichte beschäftigte sich jedoch mit der Frage, ob die Personen-
kontrolle aus diskriminierenden Gründen erfolgte, ob es also um Racial Pro-
filing geht. Der Zürcher Stadtpolizist sagte in der Untersuchung aus, er habe 
sich für die Kontrolle entschieden, weil Wa Baile den Blick von ihm abge-
wandt habe.

Der Bibliothekar zog den Fall parallel zum Strafverfahren vor das Zürcher 
Verwaltungsgericht. Dieses bestätigte zwar, es liege eine unrechtmässige 
Personenkontrolle vor, setzte sich aber mit dem Vorwurf der Diskriminie-
rung ebenfalls nicht auseinander.

Insgesamt, sagt Magda Zihlmann, Rechtsvertreterin von Wa Baile, an einer 
Medienkonferenz am Dienstag in Bern, hätten sich neun Schweizer Instan-
zen mit dem Vorfall befasst – und keine einzige habe den Diskriminierungs-
vorwurf geprüft.

Das rügt nun auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. In sei-
nem am Dienstag publizierten Entscheid hält er fest, die Schweiz habe den 
Vorwurf der Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe nicht widerlegt. Mo-
hamed Wa Baile sei Opfer einer diskriminierenden, rassistischen Personen-
kontrolle geworden. Das verletzt Artikel 14 der EMRK. Die Vorwürfe wiegen 
derart schwer, dass zusätzlich noch das Recht auf die Achtung des Privat-
lebens gemäss Artikel 8 EMRK tangiert wird.
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«Mit diesem Urteil wurde Rechtsgeschichte geschrieben», sagt Tarek Na-
guib von der Allianz gegen Racial Profiling an der Medienkonferenz in Bern. 
«Es ist ein Meilenstein für die Menschenrechte, europaweit. Und es ist ein 
Signal an die Schweizer Behörden – auf allen Stufen.»

Auch die Justiz sei künftig gefordert, Racial Profiling und überhaupt Diskri-
minierungs- und Rassismusvorwürfe ernst zu nehmen und zu prüfen. Was 
bisher nicht geschehen sei – auch in anderen Fällen. Gerichte werden die-
ses Urteil aus Strassburg nicht mehr ignorieren können. Das dürfte schon 
beim oben geschilderten Fall von Wilson A. eine Rolle spielen.

Illustration: Till Lauer
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